
Kt. Auskunftsstelle Auszahlung 

durch

Termin der 

Auszahlung

Meldefrist Wie vorgehen?

Gemeindezweigstelle der SVA Aargau 

Ihrer Wohngemeinde oder SVA Aargau,

Kyburgerstr. 15, Postfach, 5001 Aarau

Telefon 062 836 81 81

Gesundheits- und Sozialdepartement AI, 

Gesundheitsamt                                          

Hoferbad 2, 9050 Appenzell

Telefon 071 788 94 52

Amt für Sozialversicherung und 

Stiftungsaufsicht,

Abt. Prämienverbilligung und Obligatorium

Forelstrasse 1, 3072 Ostermundigen

Telefon 0844 800 884 (Ortstarif)

Sozialversicherungsanstalt Basel-

Landschaft, Abt. Prämienverbilligung

Hauptstr. 109, 4102 Binningen

Telefon 061 425 24 00

Amt für Sozialbeiträge                            

Grenzacherstr. 62, Postfach, 4058 Basel 

Telefon 061 267 86 65/66

Caisse de compensation du Canton de 

Fribourg,

Case Postale, 1762 Givisiez

Telefon 026 305 52 52

Service de l'assurance maladie

62, Rte de Frontenex, 1207 Genève        

Telefon 022  546 19 00

Kantonale Ausgleichskasse Kanton 1. Rate:

Zwinglistr. 6, 8750 Glarus Ende März

Telefon 055 646 61 50 2. Rate:              

Ende Sept.

GR Sozialversicherungsanstalt des Kantons 

Graubünden,                                                    

Ottostr. 24, Postfach, 7000 Chur,            

Telefon 081 257 42 10

Kanton Ab Ende März Ende Dezember Das Antragsformular wird den 

Berechtigten in der Regel zugestellt 

oder es kann bei der AHV-

Zweigstelle (www.sva.gr.ch) 

bezogen werden.

Caisse de compensation du canton du 

Jura, 3, rue Bel-Air, 2350 Saignelégier            

Telefon. 032 952 11 11

Ausgleichskasse Luzern,                      

Postfach, 6000 Luzern 15,                         

Telefon. 041 375 05 05

Service cantonal de l'assurance-maladie 

Espace de l'Europe 2, 2002 Neuchâtel

Telefon 032 889 66 30

Es werden nur noch jene Personen 

mit einem Gutschriftsformular 

automatisch bedient, die in den 

vergangenen zwei Jahren ein 

Gesuch eingereicht haben. Weitere 

Gesuchsformulare können bei der 

AHV-Zweigstelle des Wohnortes 

oder der Ausgleichskasse Luzern 

bezogen werden. Zudem ist ein 

Ausdruck der Gesuchsformulare 

und Merkblätter im Internet möglich.

Laufend

NE rhenusana Laufend

JU rhenusana Laufend Ende Dezember Das Antragsformular wird durch den 

Kanton automatisch zugestellt oder 

kann bei der Gemeindeverwaltung 

oder unter www.caisseavsjura.ch 

verlangt werden.

Keine Das Antragsformular kann beim 

Service cantonal de l'assurance-

maladie verlangt werden.

LU Kanton Ende April

GL Ende August des 

Vorjahres

Das Antragsformular wird den 

Berechtigten zugestellt oder kann 

bei der AHV-Zweigstelle der 

Gemeinde verlangt werden.

Das Antragsformular kann bei jeder 

Gemeinde verlangt werden.

GE rhenusana Laufend Keine Das Antragsformular wird den 

Berechtigten automatisch zugestellt.

FR

Ende Dezember

rhenusana Laufend Keine

Das Antragsformular wird den 

Berechtigten automatisch zugestellt.

Einmalige Antragstellung durch den 

Versicherten an das Amt für 

Sozialbeiträge; danach müssen nur 

noch Veränderungen der 

persönlichen und finanziellen 

Verhältnisse gemeldet werden.

Ab AprilAusgleichskasse Appenzell A.Rh., 

Kasernenstr. 4, 9100 Herisau                   

Telefon 071 354 51 51 

BS rhenusana Laufend

BL Kanton Laufend

Ab Anfang Jahr

Ende Dezember

Das Antragsformular wird den 

Berechtigten in der Regel 

automatisch zugestellt oder kann bei 

der AHV-Zweigstelle der Gemeinde 

verlangt werden.

BE rhenusana Laufend Ende Dezember Der Anspruch auf 

Prämienverbilligung wird mit 

Ausnahme von einigen Fällen 

(Selbständigerwerbende, 19 - 30 

Jährige Ausbildung) automatisch 

ermittelt.

AR rhenusana

31.5. (im Vorjahr 

zum Jahr der 

Prämien-

verbilligung)

Ende März

Das Antragsformular wird den 

Berechtigten automatisch zugestellt 

oder kann bei der AHV-Zweigstelle 

der Gemeinde verlangt werden.

AI Kanton Verrechnung mit 

ausstehenden 

Steuern

Keine Die Berechtigung wird durch den 

Kanton automatisch festgestellt.

AG rhenusana

http://www.caisseavsjura.ch/
http://www.caisseavsjura.ch/
http://www.caisseavsjura.ch/
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Kt. Auskunftsstelle Auszahlung 

durch

Termin der 

Auszahlung

Meldefrist Wie vorgehen?

Ausgleichskasse Nidwalden                 

Postfach, 6371 Stans                                  

Telefon 041 618 51 00

Kanton Obwalden                                         

Prämienverbilligung KV                            

Postfach 1564, 6061 Sarnen                      

Telefon 041 666 63 05

SG AHV-Zweigstellen der Wohnsitzgemeinde 

oder SVA St. Gallen                                          

Brauerstr. 54, 9016 St.Gallen                                                           

Telefon 071 282 66 33

rhenusana Ab Juni Ende Dezember Das Antragsformular wird den 

voraussichtlich 

Anspruchsberechtigten bis Ende 

Januar automatisch zugestellt. Auf 

der Webseite besteht die 

Möglichkeit, den allfälligen Anspruch 

selbst zu berechnen. Personen, die 

einen Anspruch auf 

Prämienverbilligung geltend machen 

wollen, können bei der AHV-

Zweigstelle der Wohnsitzgemeinde 
Sozialversicherungsamt Schaffhausen

Oberstadt 9, 8200 Schaffhausen

Telefon 052 632 61 11

Ausgleichskasse des Kantons Solothurn 

Postfach 116, 4501 Solothurn                                    

Telefon 032 686 22 09

Ausgleichskasse Schwyz,                             

Abteilung übertragene Aufgaben        

Postfach 53, 6431 Schwyz                         

Telefon 041 819 04 25

TG Amt für AHV u. IV des Kantons Thurgau                                             

St. Gallerstrasse 13                                            

8500 Frauenfeld                                                     

Tel. 052 724 71 71

Kanton Ab Juni Ende Dezember Das Antragsformular wird den 

Berechtigten automatisch zugestellt.

Ufficio dell'assicurazione malattia                   

Via Ghiringelli 15a, 6501 Bellinzona          

Telefon 091 821 91 11

Amt für Gesundheit                                 

Klausenstr. 4, 6460 Altdorf                               

Telefon 041 875 22 42

Organe cantonal de contrôle de 

l'assurance-maladie

Ch. De Mornex 40, 1014 Lausanne

Telefon 021  557 47 47

Caisse de compensation du canton du 

Valais

Av. Pratifori 22, 1950 Sion

Telefon 027 324 91 11

VD rhenusana Keine

TI rhenusana Ende Dezember

Das Antragsformular kann beim 

Service Assurance sociales der 

Gemeinde verlangt werden.

VS rhenusana Ab Mai Ende Dezember Die Subventionsentscheidung wird 

den Berechtigten automatisch 

zugestellt. 

rhenusana Laufend

Laufend

Ende Juli

Das Antragsformular wird den 

Berechtigten automatisch zugestellt. 

Wer kein Antragsformular erhalten 

hat, kann dieses bei der Gemeinde 

verlangen.
UR Kanton Laufend Ende April Das Antragsformular wird den 

Berechtigten automatisch zugestellt. 

Personen, die einen Anspruch auf 

Prämienverbilligung geltend machen 

wollen, können die 

Gesuchsunterlagen bei der 

Wohngemeinde verlangen.

Das Antragsformular wird den 

Berechtigten automatisch zugestellt. 

Laufend

Ende September

Das Antragsformular wird den 

Berechtigten in der Regel 

automatisch zugestellt. Für 

Informationen wenden Sie sich an 

die kantonale Ausgleichskasse.

SZ Kanton Ab März Ende April Das Antragsformular wird den 

Berechtigten in der Regel 

automatisch zugestellt. Wer kein 

Antragsformular erhalten hat, kann 

dieses bei der AHV-Zweigstelle der 

Gemeinde beziehen.

SO

SH Kanton Laufend

Das Antragsformular kann bei der 

Gemeinde oder bei der 

Ausgleichskasse verlangt werden.

OW Kanton Laufend Ende Mai Berechtigte werden vom Kanton 

ermittelt und erhalten rechtzeitig ein 

Antragsformular zugestellt. Alle 

übrigen Personen, die einen 

Anspruch auf Prämienverbilligung 

geltend machen wollen, können sich 

bei der zuständigen Wohngemeinde 

erkundigen und die 

Gesuchsunterlagen verlangen. 

NW Kanton Ab September Ende August



Kt. Auskunftsstelle Auszahlung 

durch

Termin der 

Auszahlung

Meldefrist Wie vorgehen?

Ausgleichskasse Kanton Zug                   

Baarerstr. 11, 6300 Zug                                                              

Telefon 041 560 47 00

SVA Kanton Zürich, IPV                           

Röntgenstr. 17, 8005 Zürich

Telefon 044 448 50 00

ZG rhenusana Ende April Das Antragsformular wird den 

Berechtigten automatisch zugestellt. 

Wer keines erhalten hat, kann das 

Antragsformular bei der 

Gemeindestelle beziehen.

ZH rhenusana Ab Januar Ende Dezember Das Antragsformular wird den 

Berechtigten automatisch zugestellt.                                

Ausnahme Stadt Zürich            

Städtische Gesundheitsdienste 

Walchestrasse 31                                  

8035 Zürich   Telefon 044 216 51 11                

Ausnahme Stadt Winterthur       

Sozialamt der Stadt Winterthur 

Lagerhausstr. 6                                       

8402 Winterthur                               

Telefon 052 267 56 34

Laufend


